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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 455 Abs. 2 ASVG: 

1. Änderung der Mustersatzung 2016 
 

Die Mustersatzung 2016, verlautbart unter avsv Nr. 66/2016 am 29. April 2016, wird wie folgt geändert: 
 

1. Nach § 6 der Einführungsbestimmungen zur Mustersatzung 2016 wird folgender § 7 samt Überschrift angefügt: 

„Inkrafttreten der 1. Änderung 

§ 7. Die 1. Änderung der Mustersatzung 2016 tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Abweichend davon tritt § 34 Abs. 4 
Z 3 lit. j in der Fassung der 1. Änderung der Mustersatzung 2016 rückwirkend mit 30. April 2016 sowie § 35 Abs. 1 Z 3 
in der Fassung der 1. Änderung der Mustersatzung 2016 rückwirkend mit 1. Juli 2016 in Kraft.“ 

2. In § 7 Abs. 5 wird nach der Wortfolge „leitende Angestellte“ die Wortfolge „oder eine von ihm/ihr dazu ermächtigte 
Person“ eingefügt. 

3. In § 33 Abs. 1 Z 10 wird vor der Wortfolge „den zu Behandelnden“ der Ausdruck „die zu Behandelnde/“ eingefügt. 

4. In § 34 Abs. 4 Z 3 lit. j wird der Ausdruck „<“ durch den Ausdruck „>“ ersetzt. 

5. In § 34 Abs. 5 Schlusssatz wird nach dem Klammerausdruck „(z.B. linguale Versorgung, Keramikbrackets, zahnfar-
bene Bögen)“ ein Beistrich eingefügt. 

6. In § 34 Abs. 6 zweiter Satz entfällt der Beistrich vor dem Ausdruck „ab 1. Juli 2015“. 

7. In § 35 Abs. 1 Z 3 wird nach dem Ausdruck „Heeresversorgungsgesetz“ die Wortfolge „oder Heeresentschädigungs-
gesetz“ eingefügt. 

8. In § 38 erhält der bisherige Inhalt die Absatzbezeichnung „(1)“; diesem werden folgende Abs. 2 bis 6 angefügt: 

„(2) – verbindlich – Stehen Vertragspartnerinnen/Vertragspartner für eine als Krankenbehandlung erbrachte am-
bulante Tumorbehandlung durch eine punktförmige Bestrahlung des Tumors mit Protonen und/oder Kohlenstoffionen 
auf Rechnung der Kasse nicht zur Verfügung, weil Verträge nicht zustande gekommen sind, leistet die Kasse Kostenzu-
schüsse nach den Regelungen der Abs. 3 bis 6. 

(3) – verbindlich – Für eine als Krankenbehandlung erbrachte ambulante Tumorbehandlung durch eine punktför-
mige Bestrahlung des Tumors mit Protonen leistet die Kasse einen Kostenzuschuss in Höhe von EUR 18.649,59, jedoch 
begrenzt mit der Höhe der tatsächlich erwachsenen Kosten. Dies gilt mit Ausnahme von besonderen Einzelfällen für die 
Behandlung folgender Erkrankungen: 

 1. Melanome am Auge, die nicht für Brachytherapie mit Jod- oder Ruthenium-Applikatoren geeignet sind, 

 2. Chordome und Chondrosarkome der Schädelbasis, 

 3. Adenoid-zystische Speicheldrüsenkarzinome, wenn diese nicht operabel sind oder bei Vorliegen von makro-
skopischen Krankheitsrückständen nach einer Operation, 

 4. Pädiatrische Tumoren bei Patienten oder Patientinnen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie 

 5. Meningeome, wenn diese neurologische Symptome verursachen und durch neurochirurgische Maßnahmen ein 
hohes Risiko für zusätzliche Schädigungen zu befürchten ist. 

(4) – verbindlich – Für eine als Krankenbehandlung erbrachte ambulante Tumorbehandlung durch eine punktför-
mige Bestrahlung des Tumors mit Kohlenstoffionen leistet die Kasse einen Kostenzuschuss in Höhe von 
EUR 14.628,47, jedoch begrenzt mit der Höhe der tatsächlich erwachsenen Kosten. 

(5) – verbindlich – Mit der Leistung des Kostenzuschusses nach den Abs. 2 bis 4 sind sämtliche mit dieser ambu-
lanten Tumorbehandlung in Zusammenhang stehenden medizinischen Leistungen abgegolten. Falls eine derartige The-
rapie nicht abgeschlossen wird, ist der Kostenzuschuss entsprechend den tatsächlich erbrachten Therapieeinheiten zu 
aliquotieren. 

(6) – verbindlich – Bei Unterbleiben der von der Kasse bewilligten punktförmigen Bestrahlung des Tumors mit 
Protonen und/oder Kohlenstoffionen leistet die Kasse für allfällige mit der ambulanten Tumorbehandlung in Zusam-
menhang stehenden erbrachten medizinischen Leistungen (wie Voruntersuchungen mittels Computertomographie) 
einen Kostenzuschuss in Höhe von EUR 511,32, jedoch begrenzt mit der Höhe der tatsächlich erwachsenen Kosten. “ 

9. In § 41 Abs. 1 Z 1 wird der Ausdruck „215,86“ durch den Ausdruck „228,07“ ersetzt. 
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10. In § 44 Einleitungssatz wird nach der Wortfolge „für Gesundheit“ die Wortfolge „und Frauen“ eingefügt. 

11. In § 48 erhält der bisherige Inhalt die Absatzbezeichnung „(1)“; diesem wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) – verbindlich – Rehabilitationsgeld (§ 143a ASVG) wird monatlich im Nachhinein am Ersten des Folgemonats 
ausgezahlt. Fällt der Auszahlungstermin der genannten Leistung auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, 
so wird diese Leistung so zeitgerecht angewiesen, dass sie an dem diesen Tagen vorhergehenden Werktag dem Leis-
tungsbezieher bzw. der Leistungsbezieherin zur Verfügung steht.“ 

12. In Anhang 2 wird unter Punkt I Ziffer 1 lit. a der Betrag „98,98“ durch den Betrag „98,84“ ersetzt. 

13. In Anhang 6 wird in der Überschrift nach dem Ausdruck „§ 38“ der Ausdruck „Abs. 1“ angefügt. 

14. In Anhang 7 wird in der Überschrift nach dem Ausdruck „§ 38“ der Ausdruck „Abs. 1“ eingefügt. 

* 

Die 1. Änderung der Mustersatzung 2016 wurde von der Trägerkonferenz des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger am 13. Dezember 2016 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bundesministerin für Ge-
sundheit und Frauen erfolgte mit Bescheid vom 20. Dezember 2016, GZ: BMGF-96420/0009-II/A/7/2016 
 

Für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: 

Reischl Hagenauer 
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